
Antrag auf Genehmigung zum Abbrennen eines Feuerwerkes (Kategorie 2)

Antragsteller: Große Kreisstadt Radebeul
Pestalozzistr. 6
01445 Radebeul

Bearbeiter/in
Tel
Fax

E-Mail

Unterschrift Anzeigepflichtiger

Ich versichere, dass das Abrennen des Feuerwerks

Name/Vorname:

ja nein

Zeitpunkt des Feuerwerkes:

Zustimmung des Grundstückseigentümers/Vermieters:

Abbrennort des Feuerwerks:

Anlass des Feuerwerks:

Datum

Amt
Sachgebiet

Rechts- und Ordnungsamt
Ordnung und Sicherheit

Frau Scheibler
0351-8311-716
0351-8311-713
ordnungsamt@radebeul.de

Ich beantrage hiermit die Freistellung vom Verwendungsverbot des § 24 Abs. 1 der 1. SprengV und die zur
Beschaffung des vorgesehenen (Klein-)Feuerwerks (z.B. Sonnen, Fontänen, Raketen) notwendige
Ausnahmegenehmigung gemäß § 24 Abs. 1 der 1. SprengV. Hinweise: Für die Erteilung der Genehmigung wird eine
Verwaltungsgebühr von 85,00 Euro erhoben und der Antrag muss spätestens 14 Tage vor dem Feuerwerk vorliegen.

Straße/Hausnummer:

PLZ, Ort:

Telefon:

- nicht in unmittelbarer Nähe von Kirchen, Krankenhäusern, Kinder- oder Alten-/Pflegeheimen bzw. in dicht besiedeltem
Wohngebiet stattfindet und

- unter Einhaltung eines Abstandes von mindestens 100 Metern zu Waldflächen erfolgt.

Mir ist bekannt, dass :
Feuerwerke der Kategorie 2 grundsätzlich bis 22.00 Uhr (Nachtruhe) abzubrennen sind und eine Dauer von 10 Minuten nicht
überschreiten dürfen und dass vorzugsweise „stille“ Feuerwerke und Feuerwerke mit Lichteffekten/Fontänen statt Feuerwerke
mit Knalleffekten (z.B. Böller, Kracher, Kanonenschläge) zu verwenden sind.

Art des Feuerwerks:

Name des Grundstückseigentümers / Vermieters Unterschrift Grundstückseigentümer/Vermieter

- bei hoher Trockenheit und Waldbrandgefahr (Waldbrandgefahrenstufe 4) Feuerwerke nicht gezündet werden dürfen sowie
- ausreichend Sicherheitsabstand zu brandempfindlichen Gebäuden, Anlagen und Flächen zu halten ist und geeignete

Vorkehrungen zur Verhütung von Gefahren und unzumutbare Lärmbelästigungen zu treffen sind.

Feuerwerke in Naturschutzgebieten grundsätzlich nicht abgebrannt werden dürfen und die Ausnahmegenehmigung aus
naturschutzrechtlichen Gründen versagt oder beschränkt werden kann.

ich die von den Effekten betroffenen Anwohnern in geeigneter Weise (z.B. Handzettel/Hausaushänge) über den Tag und die
Zeit des Feuerwerks zu informieren habe.

Angaben über die für das Abbrennen verantwortliche Person

Name/Vorname:

Anschrift:

geboren am:

Angaben zum Feuerwerk:

Ort Straße, Hausnummer bzw. ggf. Flurstücksnummer und Gemarkung

(für evtl. Rückfragen bitte angeben)

(Mindestalter 18 Jahre):

01445 Radebeul,

Datum: Uhrzeit von: bis: Dauer: Minuten
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